Seminarbereich …

Vereinbarkeit fördern und gestalten
Seminartyp SX
Freistellung nach § 37.6 BetrVG, § 96.4 SGB IX 
Wissen – Können – Handeln

Betriebsräte haben nach § 80 (1) Ziffer 2 b BetrVG die Aufgabe, die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu fördern. Welche rechtlichen Möglichkeiten haben Betriebsräte, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, darüber hinaus aber auch die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, von Ehrenamt und Beruf zu fördern und zu gestalten? Welche positiven Beispiele lassen sich für die eigene betriebliche Praxis nutzen? Welche Hindernisse gilt es zu berücksichtigen? Wie können sie initiativ werden und die betroffenen Menschen einbeziehen?
Wir beschäftigen uns mit Vereinbarkeit als einer betrieblichen Querschnittsaufgabe. Wir wollen nicht nur über Vereinbarkeit reden, sondern zu diesem komplexen Thema auch konkrete Ideen entwickeln, wie Vereinbarkeit im Betrieb gefördert und gestaltet werden kann. Das Seminar endet mit einer eigenen kleinen Projektskizze für das betriebliche Gestalten einer großen Zukunftsaufgabe.
Themen im Seminar:

· Individuelle und betriebliche Erfahrungen mit Vereinbarkeit

· Rechtsquellen zur Förderung und Gestaltung von Vereinbarkeit: § 80 (1) Ziff. 2 b und § 87 (1) Ziff. 2, 3 und 7 Betriebsverfassungsgesetz als Schlüssel für Arbeitsschutz- und Arbeitszeitgesetz sowie weitere Rechtsquellen
· Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Pflege, Ehrenamt … im Betrieb fördern und gestalten – Entwurf eines eigenen kleinen betrieblichen Projektes

Das Seminar richtet sich an Betriebsräte, Jugend- und Auszubildendenvertretungen, Schwerbehindertenvertretungen
Seminarleitung: Marita Monse, Kristina Thurau-Vetter
Kurstermine 2 x 2,5 Tage in 2010
30.05. - 02.06. 
14.11. – 17.11.[image: image1.png]
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